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Der Bund verzichtet
in weiten Teilen sei-
ner Verwaltung auf
die leistungsbezoge-
ne Besoldung der
Beamten: Bei sieben
der insgesamt 
13 Bundesministeri-
en wird dieses
Instrument derzeit
nicht angewendet,
wie aus der Anfang
April 2004 in Berlin
veröffentlichten Ant-
wort der Bundesre-
gierung auf eine
Anfrage der Unions-
fraktion 
hervorgeht.

F ür das Jahr 2004 würden
aber 31 Millionen Euro
für derartige Zahlungen
bereitgestellt. Die Bun-
desregierung gehe davon

aus, dass die Ministerien die vor-
gesehenen Mittel nutzen wer-
den.
Auf schriftliche Anfrage der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Anfang April 2004 musste die
Bundesregierung jetzt zugeben,
dass sie vornehmlich Abschied
genommen hat von den Mög-
lichkeiten der leistungsbezoge-
nen Beamtenbesoldung. Von
Schilys zentralem Credo, dass
der öffentliche Dienst „mehr 
leisten und weniger kosten“ soll,
bleibt somit nur noch Teil zwei
übrig: „Weniger Kosten„. Der
Bund hatte sich bislang immer
gerühmt, dass er im Gegensatz
zu den Ländern alle Elemente
der leistungsbezogenen Bezah-
lung (Leistungsstufe, -prämie, 
-zulage) anwendet.
Forderungen der Politik, dass
nun auch im öffentlichen Dienst
nach Leistung bezahlt werden
soll, entlarven sich damit als
populistische Sonntagsreden.
Erstens gibt es die Möglichkeit
der leistungsbezogenen Bezah-
lung – jedenfalls für Beamte –

men der haushaltsrechtlichen
Möglichkeiten die Leistungsbe-
soldung praktiziert.

Leistungsbesoldung 
für Bahnbereich
Das mit dem Haushaltsbegleit-
gesetz 2004 in Kraft getretene
Bundessonderzahlungsgesetz
(BSZG) sieht im Übrigen auch
eine Förderung der Leistungsbe-
soldung für Bundesbeamte vor.
Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA fordert die Umsetzung,
damit den Beamten die entspre-
chende Förderung im Rahmen
der Leistungsbezahlung aus den
eingesparten Mitteln bei den
Sonderzahlungen zu Gute
kommt.
Eine versteckte Aushöhlung der
Leistungsbezahlung wäre kein
gutes Zeichen für die Fortent-
wicklung des öffentlichen Diens-
tes. j.m.

seit Ende der 90er-
Jahre durch die
Dienstrechts-
reform. Zwei-
tens darf man
nicht darauf
verzichten, die
vorhandenen
Möglichkei-
ten auszu-
schöpfen.
Oder gibt es
etwa in vie-
len Ressorts
keine Lei-
stungsträ-
ger?
Die Ver-
kehrsgewerk-
schaft
GDBA hat
durch
ihren Ein-
satz
erreicht, dass
für den Bereich
Bahn und Bun-
deseisenbahn-
vermögen
(BEV) dennoch
von der Leistungsbesol-
dung für die Beamtinnen und
Beamten Gebrauch gemacht
wird. Ebenso wird beim Eisen-
bahn-Bundesamt (EBA) im Rah-
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Bund verzichtet weitgehend auf
leistungsbezogene Besoldung

Die Verkehrsgewerk-
schaft GDBA wird
sich dafür einsetzen,
dass die neue ELV
schnellstmöglich in
Kraft treten kann.

Z u dem im Oktober 2003
eingebrachten Entwurf zu
einer Änderungsverord-

nung der Eisenbahn-Laufbahn-
verordnung (ELV) hat das Bun-
desministerium der Justiz auf-

grund der Rechtsförmigkeit
nunmehr die Vorlage einer völ-
ligen Neufassung verlangt. 
Die Neufassung wurde darauf-
hin unverzüglich eingebracht.
In diesem Zuge wird erneut ein
Beteiligungsverfahren erfor-
derlich. Es wurden keine
wesentlichen Änderungen
gegenüber dem bisherigen so
genannten Änderungsentwurf
vorgenommen (wir berichteten
in der Eisenbahner Rundschau,
Ausgabe 12/2003). Modifiziert
wurden insbesondere die
Regelungen zum Laufbahnauf-
stieg (§§ 11 und 12 ELV) auf-

grund entsprechender Hinwei-
se des ebenfalls zu beteiligen-
den Bundesinnenministeri-
ums.
Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA wird sich dafür einset-
zen, dass die neue ELV
schnellstmöglich in Kraft treten
kann, und dass sodann auf die-
ser Grundlage unverzüglich
ein Bewerbungsaufruf zum
Aufstieg in die Laufbahnen des
mittleren, gehobenen und
höheren Dienstes beim DB
Konzern erfolgen wird. Die Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA wird
darüber rechtzeitig berichten. 

ELV – Anpassung verzögert sich


